
Liebe Cosplayerin, lieber Cosplayer! 

Du bist eine Bereicherung für unsere Convention, dies steht außer Frage. 

Dennoch bitten wir dich um Beachtung folgender Regeln, die das Tragen von Kostümen und insbesondere Führen von 

Requisten auf der Austria Comic Con betreffen: 

Bei Fragen wende dich bitte an cosplay@austriacomiccon.com 

Wir haben kein Limit bezüglich der Größe von Kostümen oder Requisiten, aber sei bitte auf dem Con Gelände besonders 

vorsichtig und aufmerksam, denn du haftest für JEDE Beschädigung an Messeeigentum und Eigentum von anderen. Du haftest 

ebenso für für jedwede Verletzung von Personen, sofern die gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes vorsehen. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Regeln gegebenenfalls anzupassen. 

Um diese Regeln leichter kontrollieren zu können, finde dich bitte ehestmöglich nach Eintreffen auf der Convention beim 

Waffencheck ein, wo deine Requisite eingestuft und entsprechend temporär markiert wird.  

Bitte beachte, dass die tatsächliche Einstufung nur vor Ort beim Waffencheck stattfinden kann. Diese Entscheidung ist 

endgültig. 

Falls deine Requisite nicht zugelassen wird, kannst du sie beim Waffencheck abgeben und beim Verlassen der Con wieder 

abholen. Für die Verwahrung können wir keine Haftung übernehmen! 

In diesem Sinne hoffen wir auf zahlreiches Erscheinen von Besuchern im Cosplay und wünschen allen ein 

unterhaltsames Wochenende auf der Austria Comic Con! 

ACC Allgemeine Waffenregeln

Erlaubt sind folgende (waffenförmige) Requisiten 

bestehend aus: 

 Karton

 Schaumstoff

 Polystyrol

 Kunststoff (z.B. auch Worbla oder Cosplayflex)

 weichem Holz (z.B. Balsaholz; solange der Holzanteil

nicht überwiegt)

 anderen leichten Materialien

Weiters sind erlaubt: 

 Bögen (sofern diese über keine funktionsfähige Sehne 

verfügen)

 Pfeile mit weichen Spitzen 

 Feuerwaffenähnliche Requisiten (sofern der Lauf jeder

feuerwaffenähnlichen Requisite mit einer auffallend 

gefärbten Kappe verschlossen ist)

Folgende Gegenstände sind auf der Con generell verboten: 

 Funktionsfähige Feuerwaffen (einschließlich Soft-Air-Waffen,

Luftdruckgewehre oder -pistolen, Paintball-Gewehre und 

Gaspistolen)

• Funktionsfähige Projektilwaffen (einschließlich Blasrohre,

Armbrüste, Pfeil und Bogen, Luftschlangenspray, Schleudern,

Wasserballone und Wasserpistolen)

• Waffen mit geschärften Metallklingen (einschließlich Äxte,

Dolche, Messer, Kunai, Shuriken, Schwerter, Stockdegen und 

Klappmesser)

• Sprengstoffe (einschließlich Knall- und Feuerwerkskörper)

• Chemische Waffen sowie Waffen zur Personenabwehr

(einschließlich CS-Gas und Pfefferspray sowie Elektroschocker)

• Stumpfe (Schlag-)Waffen (einschließlich Schlagringe,

Knüppel/Schlagstöcke, Streitkolben/-hammer, Morgensterne 

und Nunchaku)

• Harte waffenförmige oder sperrige Requisiten (einschließlich 

Requisiten aus Hartholz, Metall, Glasfaser und Glas)

• Instrumente, die einen exzessiven Lärm verursachen wie z.B.

Vuvuzelas


